
Abschri f t  
6 c 7?/1942 

( 6  sts 31/42 

n 
n 

In: Namen des Der t schon Vølkea 

In der .Strafsache gegen d i e  au: 23- Januar 1908 geborene 1e= 
d i g e  Ilaría Franziska P o s c h =- zur Zeit im Strafgefängnis 
lfünchenafitadelheim in  Strajhaft - 
wegen Ifergehens gegen das He tmtückegesetz 

hat das Reichsger icht ,  6. Strafsenat, in der Sitzung 
vom 18. Dezember 1942, an der t e  Hz genonruıen haben 

a ls  R ichter :  
der Senatspräsídent Dr. Tamele 
und d i e  Re ichsger tchtsräte Schoerl i n ,  Dr.Zeídler, 
Dr.Pawelka, Grafen, 

ı 

als Beamter der Staatsanwaltschaft." 
der  Oberstaatsanwalt Schickert , 

auf d i e  Nícht igkei tsbeschwerde des Oberretchsanzoalts nach 
Ar  t .  7 § 2 der so zur we i te ren  Vereinfachung der  Stra.frechts=. 
pflege UOUI 15. August 1942 (ROBIN I S. 508 I i n  Verbindung m i t  
den §5 54, .35 der  Zustdndtgkei tsfü vom 21. Februar 1940 
(RGB1 I S.-405) nach mündel Toner .Verhandlung für Recht erkannt 

Das Ur t e i l  des  Sonderger tchts  er f e n vom 11. Jul i  1942 w i r d  
m i t  den ha: .zu Grunde l iegenden Feststellungen aufgehoben und d i e  
Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung aıı das E rs tge r i ch t  
rückvemniesen. 

Von 

zU: 

wegen 

ı 

Rechts 
-Gründe 

1 . )  Das Sonderbericht hat d i e  Angeklagte wegen Vergehens de= 
den den § 2 des He ímtückeaesetxes zu d r e i  Jahren Gefängnis uemr= 
te i l t .  Nach den Entschetdungsgründen ntmmtes an,  d i e  Angeklagte 
Set  eine ,bolschewtsttsche Agí tatar ín"  und mache über ihre Vor-= 
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gangenheít lügnerische Angaben, damit die von ihr beabsichtigte 
Hetze nicht sojbrt durchschaut werde. .Die Angeklagte habe sowohl 
in der Werkstätte HUber vor ihren Arbeitskameradinnen und im Tages: 
raum des Heimes der .Deutschen Arbe ítsjront vor Hitbewohnern unter 
anderem folgende ÄUßerungen gemacht 

Ende Dezember 1941 in ihrer Arbeitsstätte: 
,Die Ungarn haben die Waffen niedergelegt; an dieser .Front= 

stelle sind die Russen durchgebrochen, die BUssen werden,nun durch 
die Ostmark in das Alt reich marschieren, dabei aber den 0stmdr- 
kern nichts tun, dafür aber den Altre ichsdeutschen. .Deutschland 
habe den Krieg verloren." 

IM Winter 1941/42 an ihrer Arbeitsstätte zu mehreren Arbei= 
ter innen 

„Die deutsche Gestapo ist nicht viel besser als die GNU, 
bloß darf man das im Ihlond nicht sagen. Fach dem .Krieg wird eine 
Revolte ausbrechen, die mit einem .Blutbad enden wird. n 

Außerdem habe sich die Angeklagte noch wiederholt abjällíg 
über den Führer und das Reich ausgesprochen. 

Durch ihre unwahren Behauptungen über die Ereignisse auf dem 
östlichem Xriegsschauplatz habe die Angeklagte wiederholt erreicht, 
daß ihre Arbe ítskameradínnen mutlos und verzweifelt geworden sei- 
en. 

Am 25; Februar 1942 habe sie noch in der Untersuchungshaft 
vor ihren drei Zellengenosstnnen über den .RüNrer gesagt: ,Der wird 
doch wissen, was er zsammdreht.Jetzt haßt er noch die Franzosen 
auf, damit sie mit uns gegen Rußland gehen. Der wird wissen, was 
er am Gewissen hat.' 

Rechtlich würdigt das Sonderger acht_ die Ãafierungen dahin, 
daß es gehässige, hetzerísche und von niedriger Gesinnung zeugende 
Äußerungen über leitende Persönlichkeiten des Staates, insbeson- 
dere über den Führer, und über deren Anordnungen sowie die von ih: 
neu geschaffenen Einrichtungen seien. Sie seien ntchtäffentltch in 
geschlossenem Personenkreis geschehen, doch habe die Angeklagte in 
ihrer propagandistischen Tendenz damit gerechnet, daß die Äaßerun= 
gen weiter verbreitet und also in die Öffentlichkeit dringen wür- 
den. Die Angeklagte habe damit den Tatbestand des Vergehens nach 
dem 5' 2 He ímtückegesetzes erfüllt. 

Die Níchtígkeítsbeschwerde wendet gegen das Ur teil ein,es sei 
wo; 



ııı 5 

wegen eines Mangels bei Anwendung des Rechts ungerecht. auch be: 
ständen erhebliche Bedenken gegen die tatsächlichen Feststellungen 
und die erkannte Strafe. 

Sie ist begründet. 
Ein Rechtsirrtum ist in der gezeigten Auffassung des Sonder: 

gerechts nicht zu erkennen; er liegt aber nahe, daß sie den Und 
rechtsgehalt der von der Angeklagten begangenen Straftat nicht er= 
schöpft. Aus der Feststellung, die Äußerung der Angeklagten über 
die Lage auf dem östlichen Kr tegsschauplatz habe íhrelMttarbeí„ 
terínnen mutlos und verzweifelt - ersichtlich in bezug auf den 
siegreichen Ausgang des Krieges gemacht, ergibt sich, daß ein 
Teil der Mitteilungen hierzu, mithin auch dazu geeignet waren, den 
Willen des Lkutschen Volkes zur wehrhaften Selbstbehauptung zu 1äh= 
men oder zu zersetzen.„Diese Äußerungen sind dann auch öffentlich 
im Sinne des § 5 Abs.1 der Kr tegssonderstrafrechMW von 11.August 
19}8 in der Fassung der Ergdnzungsverordnung von 1.NOvember 1959 
und vom 15. Oktober 1940 geschehen, wenn sie zu denen gehören, 
bei denen die Angeklagte damit gerechnet hat, daß sie durch die 
Hörerinnen in die Öffentlichkeit gebracht würden - (vgl. hierzu 
RGSt Bd. 76' S. 118 ). Das Sondergericht hätte deshalb auch prüfen 
müssen, ob die Angeklagte nicht einen Verstoß gegen den § 5' Abs.1 . 
Nr. 1 zweiter Fall der Kr tegssonderstrofrechtsíü begangen hat. de; 
gen der VOraussetzungen für eine Verurteilung nach diesem Gesetz 
genügt es, .auf die vorerwähnte Entscheidung des He íchsger tchts zu 
verweisen. 

Dadurch, daß das Sondergerícht versäumt hat, den Sachverhalt 
unter dem gezeigten rechtlichen Gesichtspunkt zu erörtern; leidet 
das Urteil an einem Rechtsfehler, der es ungerecht macht. 

Das Ur teil muß deshalb mit den ihm zu Grunde liegenden Fest= 
Stellungen aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Erst=~ 
Scheidung an den Tatrichter zurückuerwtesen werden. 

Auf die Bedenken der nicht igkeitsbeschwerde gegen die tat; 
sachlichen Feststellungen im angejbchtenen Urteil und gegen den 
Strafausspruch braucht deshalb nicht mehr eingegangen zu werden. 

Ih der neuen Verhandlung werden.die Außerungen in ihrem war t: 
laut und in ihrer Bedeutung- und noch den Umständen, unter denen sur 
geschehen sind, im einzelnen und Wetter festzustellen sein,worin 
die propagandistische Tendenz der ,bolschewistischen Agitatorin" 
bestanden und welches- Ziel sie damit verfolgt hat. 
Qez. Tamele Schoerlín Zeidler .ßrfawelka Grafen 

\ 

ııııı 


